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Württembergisches Gesetz betreffend die
Verfassung der Evangelischen Landeskirche
(Kirchenverfassungsgesetz) vom 24. Juni
1920

Nach der Novemberrevolution 1918 gab sich die Evangelische

Landeskirche in Württemberg eine den veränderten Bedingungen

angepasste Verfassung. Ein Evangelischer Oberkirchenrat war von nun

an für die Verwaltung der Landeskirche zuständig und ernannte etwa

die Pfarrer. Er bestand aus zwölf Mitgliedern, darunter die vier Prälaten

als Leiter der vier Sprengel der Landeskirche, Laien und Geistliche.

Vorsitzender des Oberkirchenrates war der Kirchenpräsident, der vom

Landeskirchentag und dem Oberkirchenrat auf Lebenszeit gewählt

wurde. Der Kirchenpräsident hatte gleichsam monarchische Befugnisse,

war etwa vom Landeskirchentag unabhängig und konnte beschlossene

Kirchengesetze zurückweisen. Das Amt des Kirchenpräsidenten

konnte entweder ein Theologe oder ein Jurist ausüben, erst nach der

Umwandlung in ein Bischofsamt 1933 war es Theologen vorbehalten.

Des Weiteren gab es einen Landeskirchenausschuss, der aus dem

Kirchenpräsidenten sowie dem Präsidenten und einem weiteren Mitglied

des Landeskirchentages bestand. Der Landeskirchenausschuss übte

die Dienstaufsicht über den Oberkirchenrat aus und entschied über

die Besetzung wichtiger kirchlicher Ämter. Der Landeskirchentag

vertrat die Gesamtheit der Kirchenmitglieder. Es war für die kirchliche

Gesetzgebung, die Feststellung des landeskirchlichen Haushaltes und

die Kontrolle der landeskirchlichen Behörden zuständig.
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